
= NJW 2004, 2751) und darauf hingewiesen, dass im Bereich der rechtlichen Bewertung
festgestellter Tatsachen eine Bindung des BerGer. an eine lediglich mÇgliche, aber nicht
Åberzeugende Wertung der Vorinstanz nicht besteht (BGHZ 160, 83 [92] = NJW 2004,
2751). Die insoweit angestellten Erw*gungen gelten fÅr die �berprÅfung der Schmer-
zensgeldbemessung in gleicher Weise (vgl. OLG Brandenburg, VersR 2005, 953 [954];
Geisler, jurisPR-BGH ZivilR 33/2004 Anm. 6). Auch nach der Reform des Rechtsmittel-
rechts hat das BerGer. die erstinstanzliche Schmerzensgeldbemessung auf der Grundlage
der nach § 529 ZPO maßgeblichen Tatsachen gem. §§ 513 I, 546 ZPO in vollem Umfang
darauf zu ÅberprÅfen, ob sie Åberzeugt. H*lt das BerGer. sie fÅr zwar vertretbar, letztlich
aber bei BerÅcksichtigung aller Gesichtspunkte nicht fÅr sachlich Åberzeugend, so darf
und muss es nach eigenem Ermessen einen eigenen, dem Einzelfall angemessenen
Schmerzensgeldbetrag finden.‘‘
Hinsichtlich der NberprÅfung im Rahmen der Revision bestand eine solche Un-

sicherheit nicht; dennoch sei an dieser Stelle auf das aktuelle Urteil des BGH vom
9. 12. 2008966 verwiesen, der hierzu kurz anmerkte: „Wo das Gesetz dem Tatrichter ein
Ermessen einr*umt (§ 847 BGB a. F., § 287 ZPO), kann das Revisionsgericht lediglich
ÅberprÅfen, ob das Ermessen ausgeÅbt worden ist, ob die Grenzen der Ermessensaus-
Åbung eingehalten wurden und ob alle wesentlichen Umst*nde Beachtung gefunden ha-
ben (vgl. Senat, VersR 1976, 967; ZÇller/Gummer, ZPO, 27. Aufl., § 546 Rdnr. 14). Fehler
dieser Art in Bezug auf das festgesetzte Schmerzensgeld (§ 847 a. F. BGB) beanstandet
die Revision nicht; solche sind auch nicht ersichtlich‘‘.967

3. Zinsen

a) Zinsanspruch auch bei unbeziffertem Antrag. Das Schmerzensgeld gilt als von
Anfang an geschuldet. Eine Verzinsung tritt aber erst ab dem Zeitpunkt ein, von dem der
Schuldner sich anhand von objektiven Unterlagen, die er sich allerdings nach besten
Kr*ften baldmÇglichst zu beschaffen hat, eine fÅr die Bezifferung des Anspruchs ausrei-
chende Gewissheit Åber den tats*chlich eingetretenen und in Zukunft in etwa zu erwar-
tenden Schaden verschafft hat und er in Verzug gesetzt wurde.968

Auch, wenn eine unbezifferte Schmerzensgeldklage erhoben wird, so ist das Schmer-
zensgeld ab Rechtsh*ngigkeit zu verzinsen.969 Allerdings darf das Gericht auch nur dann
Zinsen zusprechen, wenn diese ausdrÅcklich begehrt – sprich: beantragt – werden. Unter-
l*sst dies die klagende Partei, darf das Gericht keinen Hinweis nach § 139 ZPO geben,
selbst wenn der ZinsrÅckstand wegen der langen Dauer des Prozesses an die HÇhe des
Schmerzensgeldes heranreicht (im dort entschiedenen Fall Schmerzensgeld von 25.564,– e,
bei fiktivem ZinsrÅckstand von 15.338,– e ).970

b) Zur HÇhe der Zinsen. Im Rahmen des am 1. 1. 2002 in Kraft getretenen Gesetzes zur
Modernisierung des Schuldrechts (kurz: SMG) wurde die bisher im Diskontsatz-�berlei-
tungsgesetz971 enthaltene Regelung als § 247 (Basissatz) in das BGB eingefÅhrt. Auf den
sich halbj*hrlich ver*ndernden (§ 247 Abs. 1 Satz 2: „Er ver*ndert sich zum 1. Januar und
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966 BGH, Urteil vom 9. 12. 2008 – VI ZR 277/07 = NJW 2009, 993 ff.
967 BGH, Urteil vom 9. 12. 2008 – VI ZR 277/07 = NJW 2009, 993 ff. [997].
968 So schon OLG Celle NJW 63, 1205.
969 BGH NJW 65, 531 ff.
970 Musielak, ZPO 4.Auflage 2005; Greger in ZÇller ZPO 26.Auflage 2007 zu 139 Rn. 8; OLG

KÇln VersR 72, 1150 [1152]; a. A. – mit der BegrÅndung, „Das Unterlassen . . . beruht ersichtlich
auf einem Versehen‘‘ – Jaeger/Luckey, Schmerzensgeld 4. Auflage, Seite 57.

971 BGBL I Seite 1242.



1. Juli eines jeden Jahres . . .‘‘) Basiszinssatz nehmen die §§ 288 BGB (Verzugszinsen)
und 291 BGB (Prozesszinsen) Bezug.
Dementsprechend wird im korrekt formulierten Klagantrag die Hauptforderung „nebst

Zinsen von 5 Prozentpunkten Åber dem Basiszinssatz seit dem TT.MM.JJJJ‘‘ beantragt.
Wie bisher steht der Verzugszins dem Gl*ubiger als objektiver Mindestschaden zu.972

Mit der Frage der Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast bei einer hÇheren
Zinsforderung befasste sich der BGH in einem Urteil vom 20. 12. 94.973

Das Berufungsgericht bewertete die Vorlage einer Bankbest*tigung bezÅglich der rei-
nen MÇglichkeit, bei langfristiger Kapitalanlage einen hÇheren Zinssatz zu erhalten (da-
mals 6 %) fÅr nicht ausreichend, da der Kl*ger keinen Nachweis dafÅr erbringen konnte,
dass er eine solche Kapitalanlage tats*chlich get*tigt hatte. Der BGH sah diese Anforde-
rung als zu hoch gesetzt an. „Der Kl. konnte davon ausgehen, dass das Berufungsgericht
seinen Prozessvortrag dahin verstehen werde, dass er, h*tte ihm der Schmerzensgeldbe-
trag zur VerfÅgung gestanden, die in der Bescheinigung der X. Bank aufgezeigte Anlage-
mÇglichkeit wahrgenommen h*tte‘‘, urteilte zutreffend der BGH.
Zur BerÅcksichtigung von Zinsschwankungen bei der Kapitalisierung von Schadenser-

satzrenten sei auf den aktuellen Aufsatz von Schneider/Schneider verwiesen.974

4. Verj3hrung

Auch die Verj*hrungsregelung wurde im Rahmen des am 1. 1. 2002 in Kraft getretenen
Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts (kurz: SMG) grundlegend Åberarbeitet und
reformiert. Drei Basisaspekte zeichnen diese �berarbeitung aus: Eine – wenn auch nicht
durchg*ngig eingehaltene und meiner Ansicht nach Åberhaupt nicht erfolgreich gelÇste –
Vereinheitlichung der Verj*hrungsfristen, eine im Grundsatz vorgenommene VerkÅrzung
derselben sowie grunds*tzlich eine Subjektivierung des Fristbeginns.
Ausgangsbasis und KernstÅck des neuen Verj*hrungsrechts sind die §§ 195 und 199

BGB n. F. Demgem*ß betr*gt die regelm*ßige Verj*hrungsfrist fÅr alle Schadensersatzan-
sprÅche und somit auch fÅr solche auf Schmerzensgeld drei Jahre. Sie beginnt entspre-
chend den in § 199 BGB n. F. getroffenen Fristen und Kenntniserlangungstatbest*nden.
Dabei w*hlte der Gesetzgeber bezÅglich der Verj*hrungsfristen eine Kombination von
kurzen kenntnisabh*ngigen (subjektiven) und langen kenntnisunabh*ngigen (objektiven)
Fristen.
FÅr SchmerzensgeldansprÅche hat sich infolge dieser Reform die Rechtssituation je-

doch nicht einfacher gestaltet und wird wohl auch daher in vielen Aufs*tzen und Kom-
mentierungen wenig transparent dargestellt.
Nachfolgend soll daher versucht werden, die neue Rechtslage mÇglichst verst*ndlich

zu vermitteln:

a) Grundsatz. Im Grundsatz gibt es – fÅr das Schmerzensgeldrecht relevant – zwei Ver-
j*hrungsfristen:
Eine kurze, dreij*hrige Regelfrist (§ 195 BGB n. F.) und eine lange, dreißigj*hrige

HÇchstfrist (§ 199 Abs. 2 BGB n. F.). Hierzu nunmehr im Einzelnen975:
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972 So zuletzt OLG KÇln, Urteil vom 13. 3. 2009 – 20 U 128/05 = BeckRS 2009, 09228 mit
Verweis auf Palandt , Heinrichs, Kommentar zum BGB, 68. Auflage 2009 § 288.

973 BGH 20. 12. 94 – VI ZR 338/93 = NJW 95, 733 = VersR 95, 471.
974 Schneider/Schneider, BerÅcksichtigung von Zinsschwankungen bei der Kapitalisierung von

Schadensersatzrenten, NZV 2005, 497 ff.
975 Siehe anschaulich hierzu auch Bamberger/Roth Vorbemerkung zu Abschnitt 5. Verj*hrung.



– Die kurze 3-j3hrige Verj3hrung gem*ß § 195 BGB (Regelm3ßige Verj3hrungsfrist)
gilt grunds*tzlich fÅr alle SchadensersatzansprÅche, AnsprÅche auf regelm*ßig wieder-
kehrende Leistungen, den Direktanspruch gegen den KH-Versicherer976 und Åbergegan-
gene AnsprÅche eines Rechtsnachfolgers (um nur einige hier wichtige Bereiche zu be-
nennen), und auch fÅr SchmerzensgeldansprÅche.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die SchadensersatzansprÅche aus Vertrag oder Delikt
herrÅhren.
Hiernach geltend gemachte SchmerzensgeldansprÅche verj*hren grunds*tzlich – kennt-
nisabh3ngig – gem*ß der §§ 195, 199 Abs. 1 Nr. 2 in 3 Jahren, beginnend „mit dem
Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gesch*digte von den,
den Anspruch begrÅndenden Umst*nden und der Person des Schuldners Kenntnis er-
langt oder ohne grobe Fahrl*ssigkeit erlangen mÅsste‘‘ (§ 199 Abs. 1 Ziffer 2 BGB).
Die Regelm*ßige, dreij*hrige Verj*hrungsfrist gilt selbst dann, wenn fÅr das Stamm-
recht eine l*ngere Verj*hrungsfrist besteht. Ist allerdings „das Stammrecht . . . verj*hrt,
[werden] davon . . . auch die AnsprÅche auf wiederkehrende Leistungen erfasst‘‘, so
urteilte erneut977 der BGH mit Urteil vom 28. 1. 2003978.
Zum Streit, ob Schmerzensgeldrenten zu den „regelm*ßig wiederkehrender Leistun-
gen‘‘ i. S. des § 197 Abs. 2 BGB zu z*hlen sind, siehe nachfolgend unter b.

– Die lange, 30-j3hrige Verj3hrungsfrist gem*ß § 199 Abs. 2 BGB (HÇchstfrist) gilt
fÅr die dort enumerativ aufgez*hlten RechtsgÅter.
§ 199 Abs. 2 BGB legt somit eine HÇchstfrist fest, innerhalb derer ein solcher An-
spruch – abweichend von der 3-j*hrigen Regelfrist (s. o.) sp*testens verj*hrt, sofern der
Schmerzensgeldanspruch nicht bereits zuvor – n*mlich nach 3 Jahren gem*ß der
§§ 195, 199 Abs. 1 BGB – verj*hrt ist. Sofern dies jedoch gegeben ist, hilft die HÇchst-
fristenregelung des § 199 Abs. 2 BGB dem Gesch*digten nicht mehr.979

Dabei spielt es wiederum keine Rolle, ob die SchadensersatzansprÅche aus Vertrag
oder Delikt herrÅhren.
Beruht der Schmerzensgeldanspruch – wie meistens gegeben – auf einer „Verletzung
. . . des KÇrpers, der Gesundheit oder Freiheit‘‘ (so der Wortlaut des § 199 Abs. 2
BGB), verj*hrt dieser Anspruch – wie oben im Gliederungspunkt eins dargelegt –
kenntnisabh*ngig in 3 Jahren (gem*ß §§ 195, 199 Abs. 1 BGB).
In jedem Falle ist er aber sp*testens nach 30 Jahren980 verj*hrt (HÇchstfrist).
Diese HÇchstfrist beginnt – kenntnisunabh3ngig981 – mit Vornahme der Handlung, die
den Schadensersatzanspruch und somit auch den Schmerzensgeldanspruch begrÅndet.
Insofern nahm der Gesetzgeber zum Schutz des Gesch3digten eine deutliche Fristver-
l*ngerung vor; berÅcksichtigte jedoch auch den Schutz des Schuldners, der – unab-
h*ngig von Verhaltensweisen und Kenntnissen des Gesch*digten – irgendeinmal Klar-
heit Åber eine mÇgliche Inanspruchnahme seiner Person haben muss. Deshalb wurde
hier ein rein objektiv bestimmbarer Verj*hrungsablauf („von der Begehung der Hand-
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976 Anmerkung: Zu beachten ist insofern jedoch, dass sich hier die Verj*hrung nach der Verj*h-
rung des Haftpflichtanspruchs (3 Nr. 3 S. 1 PflVG) richtet, jedoch sp*testens nach 10 Jahren endet
und sich die Verj*hrung des Direktanspruch gegen den Haftpflichtversicherer nicht zugunsten des
Sch*digers auswirkt. Vgl. BGH, Urteil vom 9. 1. 2007 – VI ZR 139/06 = SP 2007, 136 ff. sowie
KÅppersbusch a. a. O. Randnummer 782.

977 Vgl. Auch bereits BGH NJW 2002, 1878; BGH VersR 2000, 116; BGH NJW 1999, 1782.
978 BGH VI ZR 263/02 = NJW 2003, 1524.
979 Vgl. hierzu Henrich/Spindler in Baumberger/Roth, 2005 zu § 199 BGB Rn. 1 und 2.
980 Vgl. Jauernig, Kommentar zum BGB 11.Auflage 2004 zu § 199 Rn. 10 (Gliederungspunkt

3. b. aa); Huber/Faust Schuldrechtsmodernisierung 1. Auflage 2002 11. Kapitel Verj*hrung Rn. 14.
981 Die kenntnisunabh*ngig Frist wird auch als „Relative Verj*hrungsfrist‘‘ bezeichnet, vgl. Hein-

richs in Palandt 68. Auflage zu § 199 BGB Rn. 1.



lung, Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslÇsenden Ereignis an‘‘, so
§ 199 Abs. 2 letzter Teilsatz) eingefÅgt. FÅr den Fristbeginn genÅgt somit – insofern
vergleichbar mit dem alten § 852 BGB – dass der Sch*diger die Schadenursache setzt,
ohne RÅcksicht darauf, wann der Schaden selbst eintritt (Wichtig bei so genannten ge-
streckten Kausalverl*ufen).
Die HÇchstfrist gilt jedoch nur fÅr SchmerzensgeldansprÅche, die auf RechtsgÅtern ba-
sieren, fÅr die der Gesetzgeber in der abschließenden Aufz*hlung des § 199 Abs. 2 eine
Ausnahme geschaffen hat; es sind dies die RechtsgÅter Leben, KÇrper, Gesundheit
und Freiheit.
Sie gilt somit nicht, wenn beispielsweise Schmerzensgeld in F*llen von PersÇnlich-
keitsrechtsverletzungen (Beleidigungen, Verletzungen des Rechts am eigenen Bild;
etc.982) und Verletzungen des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung983 – um nur zwei
Beispiele zu benennen, gefordert wird.
Das Verh3ltnis des § 199 Abs. 1 zum Abs. 2 ist in der Praxis vorrangig vor dem Hin-

tergrund des subjektiven Elements (Kenntnis) bezÅglich der Regelverj*hrung und dem
objektiven Element (ohne RÅcksicht auf . . . Kenntnis) bezÅglich der HÇchstfrist zu ver-
stehen.
Der Ablauf der nur dreij*hrigen und damit recht kurzen Verj*hrungsfrist des § 195

BGB wÅrde sich – da die Verj*hrungsuhr erst mit der Kenntniserlangung984 zu schlagen
beginnt – ohne die Stoppmarke der HÇchstfrist des Abs. 2 ansonsten Åber Jahrzehnte hin-
ziehen kÇnnen, sofern der Gesch*digte beispielsweise erst nach Jahren Kenntnis Åber die
Ursache und Herkunft einer, ihn zeitlebens beeintr*chtigenden Gesundheitsverletzung er-
langt, deren schadensauslÇsendes Ereignis bereits lange zurÅckliegt. Hier hilft nun § 199
Abs. 2 mit der HÇchstfrist und sagt somit sinngem*ß aus:
– Ist die kurze Regelverj*hrung noch gar nicht angelaufen, die HÇchstfrist von 30 Jahren
jedoch bereits abgelaufen, so ist der Schmerzensgeldanspruch gem*ß § 199 Abs. 2 ver-
j*hrt.

– Ist die kurze Regelverj*hrung noch nicht abgelaufen (Beispiel: Der Gesch*digte er-
langt im 29 Jahr nach dem schadenauslÇsenden Ereignis erstmals Kenntnis985), so be-
grenzt jedoch in jedem Falle die HÇchstfrist von 30 Jahren die MÇglichkeit den
Schmerzensgeldanspruch geltend zu machen, denn sp*testens nach 30 Jahren ist der
Schmerzensgeldanspruch gem*ß § 199 Abs. 2 kenntnisunabh*ngig verj*hrt.
Maßgeblich ist somit immer die zuerst ablaufende Frist!

b) Ausnahmen/Besonderheiten. Von der Vielzahl der Details im Rahmen der noch recht
jungen Reform, die hier nicht in allen Facetten durchleuchtet werden kann986 seien noch
zwei mir wichtig erscheinende Besonderheiten, von denen die erste jedoch umstritten ist,
aufgefÅhrt:
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982 Nicht aber in F*llen von Freiheitsentziehung, da dieses Rechtsgut wiederum in § 199 Abs. 2
explizit („ . . . oder der Freiheit‘‘) aufgefÅhrt wird!

983 Beim Verletzungen des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung, (d. h. vorrangig bei sexuellem
Missbrauch oder Vergewaltigung) hilft den Opfern jedoch § 208 BGB mit der Verj*hrungshemmung,
sofern das Opfer entweder noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat oder mit dem T*ter in h*us-
licher Gemeinschaft lebt.

984 Auf die gleichgeschaltete grob fahrl*ssige Nichterlangung der mÇglichen Kenntnis soll an die-
ser Stelle nicht eingegangen werden; siehe hierzu nachfolgend.

985 Und auch grob fahrl*ssige Unkenntnis kann ihm nicht entgegengehalten werden.
986 Vgl. hierzu jedoch Human, Verj*hrungsregelungen im Verkehrszivilrecht, NJW-Spezial 2005,

399; Heß, „Neuregelung des Verj*hrungsrechts: Auswirkungen auf das Zivilrecht‘‘ NZV 2002, 65ff;
Heinrichs in Palandt 68. Auflage zu § 199 BGB.



– Gem*ß § 197 Abs. 2 BGB gilt fÅr AnsprÅche wegen „regelm*ßig wiederkehrender
Leistungen‘‘ die kurze Verj*hrung des § 195 BGB. Insofern ist – zumindest nach der
o.a. Rechtsreform – umstritten, ob Schmerzensgeldrenten „regelm*ßig wiederkehren-
der Leistungen‘‘ i. S. des § 197 Abs. 2 sind987

Wer – wie Heß und KÅppersbusch – diese Frage bejaht, hat zu beachten, dass dies
unabh*ngig davon gilt, ob das Stammrecht – etwa durch ein Feststellungsurteil oder
eine entsprechende Abfindungserkl*rung – auf 30 Jahre „abgesichert988„ ist.
Der Meinung von Heß und KÅppersbusch ist zuzustimmen, da nach herrschender
Rechtsprechung grunds*tzlich von einem einheitlichen Schmerzensgeld auszugehen ist
und der Schmerzensgeldrente insofern kein eigner Rechtscharakter zukommt und zu-
dem – worauf KÅppersbusch zutreffend hinweist – der Begriff der „wiederkehrenden
Leistung‘‘ Åber den Begriff einer technischen Rente hinausgeht.
Ungeachtet dieses Streits muss anwaltsseitig – gerade bei einem außergerichtlichen
Vergleich – stets sehr darauf geachtet werden, dass auch die Schmerzensgeldrente mit-
tels entsprechender Maßnahmen vor dem Eintritt der Verj*hrung geschÅtzt wird.989

– Der Gesetzgeber hat in § 199 Abs. 2 BGB nicht explizit als geschÅtztes bzw. privi-
legiertes Rechtsgut die sexuelle Selbstbestimmung aufgefÅhrt. Sofern daher im Einzel-
fall zur Verletzung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung nicht noch eine Ver-
letzung des KÇrpers oder der Gesundheit hinzukommt, so gilt insofern nicht die lange
Verj*hrung des § 199 Abs. 2 BGB. Mit § 208 Abs. 2 BGB hilft der Gesetzgeber jedoch
den Opfern von sexuellen �bergriffen, – zumindest sofern das Opfer entweder noch
nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat oder mit dem T*ter in h*uslicher Gemeinschaft
lebt.

c) Fristbeginn der regelm3ßigen Verj3hrung i. S. d. § 195 i. V.m. § 199 Abs. 1 BGB
n. F. (Ultimoverj3hrung). Anders als frÅher (§ 852 BGB a. F. ) wurde der Fristbeginn auf
den „Schluss des Jahres‘‘ versetzt, „in dem der Anspruch entstanden ist und der Gl*ubi-
ger von den den Anspruch begrÅndenden Umst*nden und der Person des Schuldners
Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrl*ssigkeit erlangen mÅsste‘‘ § 199 Abs. 1 BGB
n. F.

d) Kenntnis des Schadens i. S. d. § 199 Abs. 1 BGB n. F. FÅr die Durchsetzung eines
Schmerzensgeldanspruchs bedeutet dies, dass der Gesch*digte oder seine Hinterbliebenen
zumindest soviel Kenntnisse Åber den Schadeneintritt und die Verletzungshandlung haben
mÅssen, dass sie eine Feststellungsklage erheben kÇnnen.990 Da der Schaden grunds*tz-
lich als Einheit (Grundsatz der Schadeneinheit) anzusehen ist, genÅgt es insofern, wenn
der Gesch*digte Åberhaupt vom Eintritt der Sch*digung Kenntnis besitzt. Auf den Scha-
denumfang, dessen HÇhe oder gar einzelne Schadenpositionen muss sich seine Kenntnis
zu diesem Zeitpunkt nicht erstrecken. Seine Kenntnis muss sich allerdings zumindest
darauf erstrecken, dass er selbst gesch*digt ist und daher als Inhaber einer Schadens-
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987 So ausdrÅcklich Heß a. a. O. [66], der – sofern man seine Ansicht vertritt – zutreffend von
einer „Haftungsfalle‘‘ spricht; ebenso KÅppersbusch, ErsatzansprÅche bei Personenschaden 9. Auf-
lage Rn. 784 sowie Buschbell, MAH Straßenverkehrsrecht, 3. Auflage 2009, § 26 Randnummer 255;
a. A. jedoch Grothe in MÅnchener Kommentar zum BGB 5.Auflage 2006 zu § 197 Rn. 24 und 26.

988 So Heß wÇrtlich in: „Neuregelung des Verj*hrungsrechts: Auswirkungen auf das Zivilrecht‘‘,
NZV 2002, 65 ff.

989 Vgl. hierzu nachfolgend im Unterpunkt h.
990 So BGH, Urteil vom 17. 2. 2000 – IX ZR 436/98 = NJW 2000, 1498 [1500], Das Urteil

befasst sich zwar mit der nicht schmerzensgeldrelevanten Frage der Verj*hrung des Schadensersatz-
anspruchs gegen einen Notar. Es trifft aber unter Ziffer III Ziffer 3 a bb eine auch zum obigen
Themenkreis zutreffende und gÅltige Aussage.



ersatzforderung in Frage kommt, wie dies der BGH – bereits vor Jahren991 aber auch
insofern noch gÅltig – deutlich machte.
Bei Verletzung der *rztlichen Aufkl*rungspflicht, die h*ufig per se Ausgangspunkt ei-

nes Schmerzensgeldanspruches ist, genÅgt insofern allerdings nicht die bloße Kenntnis
der Sch*digung, vielmehr muss sich die Kenntnis auch auf Tatsachen beziehen, aus denen
sich die Aufkl3rungspflichtverletzung ergibt.992

FÅr die Kenntnis ist der Wissensstand des gesetzlichen Vertreters maßgebend, sofern
der Gesch*digte selbst gesch*ftsunf*hig ist.993

Bei „BehÇrden und juristischen Personen des Çffentlichen Rechts [ist] auf die posi-
tive Kenntnis des fÅr die Vorbereitung und Verfolgung des Regressanspruchs zust3n-
digen Bediensteten abzustellen‘‘, so entschied der BGH mit Urteil vom 28. 11. 2006.994

Die Verj*hrungsfrist der §§ 195, 199 Abs. 1 beginnt auch dann zu laufen, wenn die
Adresse des Sch*digers zwar nicht bekannt ist, aber ohne großen Aufwand durch den be-
auftragten Rechtsanwalt herausgefunden995 werden kann. Der Lauf beginnt in der Regel
schon mit Anklageerhebung oder dem Erlass eines Strafbefehls.996

Infolge der Schuldrechtsreform neu ist insofern die Gleichstellung der positiven
Kenntnis mit der grob fahrl3ssigen Unkenntnis, mit der der Gesetzgeber Åber die inso-
fern bisherige Rechtsprechung des BGH hinaus ging (§ 199 Abs. 1 Ziffer 2: „ . . . erlangt
oder ohne grobe Fahrl*ssigkeit erlangen mÅsste‘‘); der BGH hatte insofern lediglich die
missbr*uchliche Nichtkenntnis der positiven Kenntnis gleichgesetzt, nicht jedoch eine
grob fahrl*ssige Unkenntnis.997 Diese Rechtsprechung dÅrfte, worauf Heß998 zutreffend
hinweist insofern in Zukunft keine praktische Bedeutung mehr haben, weshalb nachfol-
gend hierauf auch nicht mehr eingegangen werden soll. Nach dem neuen Wortlaut des
Gesetzes (§ 199 Abs. 1 Ziffer 2 BGB) beginnt somit die Verj*hrungsfrist auch bereits
dann, wenn die Unkenntnis grob fahrl*ssig nicht erlangt wurde; dies ist dann gegeben,
wenn diese Unkenntnis auf einer besonders schweren Vernachl*ssigung der im Verkehr
erforderlichen Sorgfalt basiert, so die Intension des Gesetzgebers.999

e) Zeitpunkt der Kenntnis. Dass auch nach dem neuen Recht – gerade auch im Bereich
des Personenschadens und damit im Bereich des Schmerzensgeldanspruchs – auch weiter-
hin einige bereits bisher thematisierte Probleme zu behandeln sein werden, zeigt nach-
folgender Fall des OLG MÅnchen aus dem Jahre 1994. Hatte sich frÅher (vor dem
1. 1. 2002) die Rechtssprechung h*ufiger – gerade bei schmerzensgeldauslÇsenden Arzt-
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991 BGH 17. 10. 95 VI ZR 246/94, VersR 96, 76 ff.; vgl. hierzu auch OLG Hamm ZfS 94, 397 ff.
992 Grothe in MÅnchener Kommentar zum BGB 5.Auflage 2006 zu § 197 Rn. 24 ff. und zu § 199

Rn. 37. Zur Frage der Verj*hrung im falle eines *rtzl. Behandlungsfehlers vgl. OLG Frankfurt,
Urteil vom 23. 12. 2008 – 8 U 146/06 = BeckRS 2009, 00408.

993 OLG MÅnchen 27. 10. 94 – 24 U 364/89 = VersR 96, 63 ff. [64] mit Verweis auf BGH VersR
91, 815 = NJW 91, 2350; vgl. hierzu auch BGH 12. 10. 93 – VI ZR 235/92 = DAR 94, 19 ff. und
BGH 9. 7. 96 VI ZR 5/95 = NZV 96,445 ff.

994 BGH, Urteil vom 28. 1. 2006 – VI ZR 196/05 = SP 2007, 101 sowie auch BGH, Urteil vom
9. 1. 2007 – VI ZR 139/06 = SP 2007, 136 [137].

995 Zumindest Åber den Halter (und den KH-Versicherer) ist dies leicht Åber den Zentralruf der
KH-Versicherer mÇglich, deren Telefonnummer 018025026 – zumindest fÅr innl*ndische KFZ-
Kennzeichen an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar ist; fÅr ausl*ndische Kennzeichen von Mo.
bis Fr. jeweils von 8:00 bis 16:00.

996 OLG MÅnchen r+s 98, 463.
997 BGH Urteil vom 6. 3. 2001 – VI ZR 30/00 = NJW 2001, 1721 = VersR 2001, 866; BGH

VersR 1998, 378 ff.; vgl. insofern auch Heß, „Neuregelung des Verj*hrungsrechts: Auswirkungen
auf das Zivilrecht‘‘ NZV 2002, 65ff mit weiteren Nachweisen in Fußnote 15, 16 und 17.

998 Heß a. a. O.
999 Bundestagsdrucksache 14/6040, Seite 108.



haftungsf*llen – mit dem Zeitpunkt der Kenntnis zu befassen, so wird dies auch in
Zukunft nicht unproblematisch sein; insofern half hier der Gesetzgeber im Rahmen der
Schuldrechtsreform (SMG) mit dem neugestalteten § 199 Abs. 2 BGB dem Gesch*digten
nicht.
Zur Problematik der alten Rechtslage fÅhrte das OLG MÅnchen – lange vor der Re-

form des SMG – und somit damals, wie jedoch auch heute noch zutreffend aus: „Da das
Ausbleiben des Erfolges *rztlicher Maßnahmen in der Eigenart der Erkrankung oder in
der Unzul*nglichkeit *rztlicher BemÅhungen seinen Grund haben kann, setzt eine Kennt-
nis anspruchsbegrÅndender Tatsachen das Wissen voraus, dass der aufgetretene Schaden
auf einem fehlerhaften Verhalten auf der Behandlungsseite beruht. Die Verj*hrungsfrist
beginnt nicht zu laufen, bevor nicht der Patient als medizinischer Laie Kenntnis von den
Tatsachen erlangt hat, aus denen sich ergibt, dass der Arzt von dem Åblichen *rztlichen
Vorgehen abgewichen ist oder Maßnahmen nicht getroffen hat, die nach *rztlichem Stan-
dard zur Vermeidung oder Beherrschung von Komplikationen erforderlich waren‘‘.1000

Nach der Reform des SMG h*tte sich das OLG mit dieser Problematik ebenso aus-
einandersetzen mÅssen, es sei denn, die HÇchstfrist des § 199 Abs. 2 BGB w*re bereits
abgelaufen. Denn, da es sich bei dem Anspruch des Patienten um einen Schadensersatz-
anspruch im Sinne des § 199 Abs. 2 BGB (neue Fassung!) handelt – verletzte RechtsgÅter
sind KÇrper und Gesundheit – verj*hrt der Schmerzensgeldanspruch in 30 Jahren nach
dem *rztlichen Eingriff, der den Schaden ausgelÇst hat. Auf die Kenntnis oder grob fahr-
l*ssige Unkenntnis des Patienten kommt es im Bezug auf die HÇchstfrist von 30 Jahren
nicht mehr an. Sein Schmerzensgeldanspruch verj*hrt kenntnisunabh*ngig sp*testens „in
30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder sonstigen, den
Schaden auslÇsenden Ereignis an‘‘.1001

f) Die Einreden der Hemmung der Verj3hrung. Hemmung der Verj3hrung bedeutet,
dass der Hemmungszeitraum nicht in die Verj*hrungsfrist eingerechnet wird.1002

Solange Verhandlungen schweben, ist die Verj*hrung gehemmt. Diese – im Bereich
des Schadensersatzrechts und somit auch im Schmerzensgeldrecht sehr wichtige – Rege-
lung, die sich frÅher im § 852 Abs. 2 BGB alte Fassung fand, wurde nunmehr in den
§ 203 BGB neue Fassung ÅberfÅhrt.
Die Anforderungen an den Begriff „Verhandlungen‘‘ sind gering; es genÅgt bereits

ein Gespr*ch Åber die AnsprÅche oder den Eintritt der Verj*hrung.1003 nicht jedoch die
„reine Schadensanmeldung‘‘, so das OLG (Rheinschifffahrtsgericht) Karlsruhe1004 das je-
doch zutreffend darauf hinwies, dass sich dies *ndere und zwar „mit RÅckwirkung auf
den Zeitpunkt der Schadenmeldung – sobald der derart in Anspruch genommene nicht
sofort und eindeutig den Ersatz ablehnt, sondern sich im weiteren Verlauf auf eine ErÇr-
terung einl*sst und sei es auch nur, in dem er darauf hinweist, noch nicht Åber die erfor-
derlichen Entscheidungsgrundlagen fÅr eine Haftungsanerkennung zu verfÅgen . . .‘‘

Streng sind dagegen die Anforderungen an ihre Beendigung, da durch diese die
Hemmungswirkung beendet wird und die „gestoppte Verj*hrungsfrist‘‘ wieder anl*uft.
Das Ende der Hemmung tritt ein bei Verweigerung der Fortsetzung der Verhandlung
(§ 203 Satz 1, letzter Halbsatz, BGB) oder bei Verhandlungen mit einer Versicherung,
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1000 OLG MÅnchen VersR 1996, 63 ff. [65] mit Verweis auf BGH VersR 91, 815 = NJW 91,
2350.

1001 N*her hierzu siehe Grothe in MÅnchener Kommentar zum BGB 5.Auflage 2006 zu § 199
Rn. 11 ff. und Rn. 24 ff.; Jauernig, Kommentar zum BGB 12.Auflage 2007 zu § 199 Rn. 10.

1002 Siehe § 209 BGB neue Fassung.
1003 Grothe in MÅnchener Kommentar zum BGB 5.Auflage 2006 zu § 203.
1004 OLG – Rheinschifffahrtsgericht – Karlsruhe, Urteil vom 29. 9. 2009 – 22 U 4/09 RhSch =

NZV 2009, 605



wenn diese eine abschließende schriftliche Entscheidung getroffen hat (§ 3 Nr. 3 S. 3
PflVG).1005

Zur Anmeldung des Anspruchs gegenÅber einer Versicherung genÅgt eine einfache
Meldung (formlose Schadenmeldung). Die Hemmung endet dann erst, wenn die Versiche-
rung sich abschließend und eindeutig schriftlich Åber den Anspruch bzw. dessen Regu-
lierung positiv oder negativ ge*ußert hat. Eine Entscheidung ist nicht abschließend, wenn
die Versicherung mitteilt, nach Sachlage kÇnne der Anspruch nicht anerkannt werden,
man sei aber bereit, nochmals zu prÅfen, wenn die angegebenen MitverschuldensvorwÅrfe
nachvollziehbar vorgelegt bzw. ausreichen begrÅndet seien.1006 Die rechtliche Wirkung
eines Schreibens eines Haftpflichtversicherers hinsichtlich der Auswirkungen auf die Ver-
j*hrungshemmung nach § 3 Nr. 3 S. 3 PflVG ist fÅr den Fall, dass das Schreiben unter-
schiedliche Streitgegenst*nde (im konkreten Fall zum einen den Schmerzensgeldanspruch
sowie zudem den Anspruch auf materiellen Schadensersatz) zum Inhalt hat, in Bezug auf
diese einzelnen Streitgegenst*nde differenziert zu betrachten.1007

Vorsicht geboten ist in solchen, nicht selten vorkommenden F*llen, in denen die Ver-
handlungen – oder zutreffender gesagt, die Verhandlungspartner – „einschlafen‘‘, d.h.
auf ein Schreiben des einen hin der andere nicht mehr antwortet. „Schl*ft‘‘ der Gesch*-
digte oder dessen Anwalt, so hat dies die fatale Folge, dass die Hemmungswirkung endet
und somit die Verj*hrung wieder anl*uft und zwar zu dem Zeitpunkt, in dem eine Ant-
wort des Gesch*digten bei normalem Gesch*ftsverlauf h*tte erwartet werden kÇnnen.
Allerdings wirkt – wie der BGH1008 bereits 1997 deutlich machte – die Verj*hrungs-

hemmung des § 203 BGB fÅr einen abtrennbaren Teil der gesamten AnsprÅche dann
nicht, wenn die Parteien nur Åber einen anderen Teil verhandelt haben. Der BGH
schr*nkt jedoch ein, „an eine solche Annahme (seien) jedoch strenge Anforderungen zu
stellen‘‘.1009

Die frÅhere Unterbrechung der Verj3hrung bzw. deren GrÅnde wurden nach der o. a.
Rechtsreform vom Gesetzgeber im Wesentlichen in den HemmungsgrÅnden „unterge-
bracht‘‘. Zu einem Neubeginn der Verj3hrung fÅhren gem*ß § 212 BGB n. F. lediglich
noch zwei GrÅnde: Das Anerkenntnis des Schuldners, insbesondere das durch Zahlung
herbeigefÅhrte Anerkenntnis sowie die Vornahme der Vollstreckungshandlung.
In einer aktuellen Entscheidung bejahte der BGH (Urteil vom 22. 7. 20041010) die

Frage, ob das Anerkenntnis seitens des KH-Versicherers und dessen regelm*ßige Zahlung
an den Gesch*digten die Verj*hrung auch fÅr den Teil der AnsprÅche unterbricht, fÅr den
der KH-Versicherer wegen �berschreitung der Deckungssumme [im konkreten Falle le-
diglich 3.834.689,– e ] nicht einzustehen hat. Das Urteil wird – da es noch nach altem
Recht erging – noch dem § 208 BGB alte Fassung zugeordnet, betrifft jedoch auf die
aktuelle Rechtslage Åbertragen den § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB n. F. Dies bedeutet, dass im
vorliegenden Fall das Anerkenntnis des KH-Versicherers, der regelm*ßig seiner Zahlungs-
verpflichtung aus dem Verkehrsunfall gegenÅber dem schwer gesch*digten Kl*ger nach-
gekommen war, auch fÅr den Versicherungsnehmer Rechtswirkung (= Neubeginn der Ver-
j*hrung) im Sinne des § 212 Abs. 1 Nr. 1 erzeugt. Dies gilt auch gegenÅber den
mitversicherten Personen, insbesondere dem FahrzeugfÅhrer. Dies fÅhrt im Ergebnis
dazu, dass „von dem Neubeginn der Verj*hrung auch AnsprÅche erfasst werden, die der
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1005 BGH, Beschluss vom 11. 7. 95 – VI ZR 395/94 zu OLG Hamm DAR 95, 445 f. = VersR 96,
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1006 BGH VersrR 98, 1295 = r+s 98, 412.
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1009 BGH a. a. O. NZV 98, 108.
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